
 

Markt Buchbach 

 

 

 

 

 

 
Der Markt Buchbach ist eine traditionsreiche Gemeinde (Landkreis Mühldorf am Inn, angrenzend an die Landkreise 
Erding und Landshut) mit etwa 3.400 Einwohnern und insgesamt ca. 40 Beschäftigen, wovon 13 in der Verwaltung 
tätig sind.  
 

Zur Unterstützung unserer Verwaltung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

 

Verwaltungsfachangestellte/n (m/w/d) befristet bis zum 31.12.2028 für 

unser Ordnungsamt und Kämmerei 
 
 
 
IHRE AUFGABEN: 

 

  Tätigkeit Ordnungsamt: 

 Verkehrswesen  
 Ausnahmegenehmigungen  
 Feuerwehrwesen 
 Sachbearbeitung LStVG und GastG 
 Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz  
 Organisation Datenschutz 

 
  Tätigkeit Kämmerei: 

- Sachbearbeitung Steueramt und Kämmerei 
- Sachbearbeitung Grundsteuer, Gewerbesteuer, sowie Verbrauchsgebühren 

 

SIE BRINGEN MIT: 

- Voraussetzung für den öffentlichen Dienst durch die Fachprüfung I (abgeschlossene Ausbildung als 
Verwaltungsfachangestellte, oder BL I) 

- Fundierte Kenntnisse im Verwaltungsrecht 
- Sorgfältige und selbständige Arbeitsweise, sowie Freude an Teamarbeit 
- Bürgerfreundlichkeit 

 

WIR BIETEN IHNEN: 

- Abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeiten in einer modernen öffentlichen Verwaltung mit Aussicht 
auf eine unbefristete Übernahme 

- Zusätzliche Sozialleistungen nach dem TVöD (Leistungsprämie, Zusatzversorgung, vermögenswirksame 
Leistungen, Weihnachtsgeld) 

- Eine befristete Vollzeitstelle in Entgeltgruppe 8 TVöD VKA 
- Ein flexibles familienfreundliches Arbeitszeitmodell mit Kern- und Gleitzeitregelung, sowie Homeoffice-

Möglichkeit 
 
Wenn wir Interesse geweckt und Sie Freude an einer verantwortungsvollen Tätigkeit mit Bürgerkontakt haben, 
richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis 24.07.2026 an den Markt Buchbach, 

Herrn Bürgermeister Einwang, Marktplatz 1, 84428 Buchbach, oder per Email an geschaeftsleitung@buchbach.de.  
Auskünfte erteilen Frau Habermeier und Herr Junger unter 08086 / 9307 – Durchwahl 13 oder 14. 
 
Menschen mit Behinderung berücksichtigen wir bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt. 


